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Erste Änderung 
der Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge 

der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 55 Abs. 1 S. 2 
Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), geändert durch Arti-
kel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Änderung der Prüfungsordnung 
für die Bachelorstudiengänge der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtli-
che Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 2). Unter Würdigung 
der Empfehlungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG hat 
der Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 beschlossen. Die 
Studienkommissionen der Studienbereiche wurden nach § 55 Abs. 1 S. 2 und § 119 Abs. 2 ThürHG 
beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis der Prüfungsordnung wird nach dem Gliederungspunkt „§ 7 Mo-
dulprüfungen, Bewertung der Prüfungsleistungen, Modulnote“ ein zusätzlicher Gliede-
rungspunkt „§ 7 a Testate“ als zusätzliche Zeile eingefügt und der Gliederungspunkt „§ 8 
Regelungen für behinderte Menschen und chronisch Kranke“ umbenannt zu „§ 8 Nach-
teilsausgleich und Schutzfristen“.  
 
 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 

b) An das Ende von Abs. 1 wird der folgende Satz angefügt: 
„Mutterschutzzeiten, Zeiten der tatsächlichen Pflege eines nahen Angehörigen sowie 
Zeiten der Gewährung von Elternzeit werden nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet.“ 
 

c) In Abs. 3 S. 3 wird der Passus „nach § 41 Abs. 6 ThürHG“ gestrichen. 
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3. § 7 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Für die Erlangung der Leistungspunkte eines Moduls ist im Regelfall eine Modulprü-
fung mit einer Prüfungsleistung nach § 6 Abs. 1 erfolgreich abzulegen, die benotet wird 
und deren Note die Modulnote nach Maßgabe dieser Ordnung bestimmt; die Modulprü-
fung ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden ist. Im 
Ausnahmefall werden die Leistungspunkte eines Moduls durch das Testat von Studien-
leistungen nach § 7 a erworben.“ 
 
 

4. Im Anschluss an § 7 wird der folgende § 7 a eingefügt: 
 

„§ 7 a 
Testate 

(1) Durch Testat werden Studienleistungen im Rahmen von Praktika, Übungen oder 
Seminaren bescheinigt. Das Testat wird ausgestellt, wenn der Studierende an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung regelmäßig und aktiv teilgenommen und nachgewie-
sen hat, dass er die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten anzuwenden weiß 
und die fachspezifischen Methoden eingeübt hat. Das Testat wird von dem für die 
jeweilige Lehrveranstaltung verantwortlichen Lehrenden oder vom Leiter der betref-
fenden Studienrichtung ausgestellt. 

(2) Die Leistungskontrollen bei einem Testat sind nicht formalisiert. Zum Nachweis der 
verlangten Studienleistungen können beispielsweise Versuchsprotokolle, schriftli-
che Auswertungen, Berechnungen, Programmierübungen, Konstruktionen, zeich-
nerische Entwürfe und Skizzen, Referate sowie mündliche Fachgespräche dienen. 
Die Forderung eines Testats in einem Modul ist in dessen Beschreibung im Modul-
katalog zu dokumentieren, die Anforderungen an das Testat sind den Studierenden 
zu Beginn des Moduls bekannt zu geben. 

(3) Testate werden nicht benotet.  

(4) Die Zahl der möglichen Wiederholungsversuche zur Erlangung eines Testats ist 
unbegrenzt. 

(5) Module, bei denen für die Erlangung der Leistungspunkte allein Testate gefordert 
sind, erhalten keine Modulnote, werden nach Testatserteilung mit „bestanden“ be-
wertet und im Abschlusszeugnis, im Transcript of Records sowie in anderen Leis-
tungsbescheinigungen der jeweiligen Studierenden entsprechend ausgewiesen. 

(6) Bei Modulen, in denen zu wesentlichen Anteilen Praktika oder Übungen durchge-
führt werden, jedoch eine Prüfungsleistung nach § 6 Abs. 1 vorgesehen ist, können 
für die Erlangung der Leistungspunkte durch die jeweiligen Studierenden – zusätz-
lich zu der erfolgreichen Ablegung der Prüfungsleistung – Testate der Studienleis-
tungen in den Praktika bzw. Übungen gefordert werden.“ 
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5. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Nachteilsausgleich und Schutzfristen“ 
 

b) Nach Abs. 3 werden die folgenden Absätze 4 und 5 angefügt: 

„(4) Die Inanspruchnahme von Mutterschutzfristen von Studierenden richtet sich 
nach dem jeweils gültigen Mutterschutzgesetz. Die schwangere Studierende soll 
die Schwangerschaft und den voraussichtlichen Tag der Entbindung der Hoch-
schule mitteilen. Während der Mutterschutzfristen ist die Studierende nicht ver-
pflichtet, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen sowie Prüfungs- und Studienleis-
tungen abzulegen. Sie kann jedoch auf eigenen Wunsch soweit an Lehrveran-
staltungen teilnehmen oder Prüfungs- oder Studienleistungen ablegen, wie sie 
dies gegenüber der Hochschule schriftlich erklärt. Diese Erklärung kann jederzeit, 
bei beaufsichtigten Prüfungen jedoch nur bis zum Beginn der Prüfung, mit der 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Bearbeitungszeit einer ohne Auf-
sicht zu erstellenden Prüfungsleistung kann nicht durch die Mutterschutzfrist un-
terbrochen werden, jedoch ist der Abbruch einer solchen Prüfungsleistung inner-
halb der Mutterschutzfrist jederzeit möglich, sofern die Bearbeitungszeit noch 
nicht abgelaufen ist; im Fall des Abbruchs wird nach Ablauf der Mutterschutzfrist 
ein neues Thema gestellt. Jede Änderung in den Voraussetzungen ist unverzüg-
lich der Hochschule mitzuteilen. 

 
(5) Fristen für die Elternzeit sind nach Maßgabe des jeweils gültigen Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetzes auf schriftlichen Antrag zu berücksichtigen; Entspre-
chendes gilt für Fristen für die Pflegezeit der tatsächlichen Pflege eines nahen 
Angehörigen nach dem Pflegezeitgesetz in der jeweils gültigen Fassung. Die 
nach Absatz 4 Satz 3 bis 7 innerhalb von Mutterschutzfristen geltenden Regelun-
gen finden analog für Studierende, die sich in Eltern- oder Pflegezeit nach Satz 1 
befinden, Anwendung.“ 

 
 

6. § 9 Abs. 5 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Entscheidungen der Hochschule nach Absatz 1 trifft der zuständige Studienrichtungs-
leiter, Entscheidungen nach Absatz 4 der Präsident und Entscheidungen nach Absatz 3 
der Prüfungsausschuss des betreffenden Campus nach § 12; Entscheidungen nach den 
Absätzen 3 oder 4 sind dem Studierenden schriftlich mitzuteilen und zu begründen.“ 
 
 

7. § 12 Abs. 3 S. 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Im Einzelfall kann ein Beschluss im Umlaufverfahren mit der Mehrheit der Mitglieder 
getroffen werden, wenn dies durch die Eilbedürftigkeit oder Einfachheit der Angelegen-
heit angezeigt ist und kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb der zur Stimmabgabe 
gesetzten Frist widerspricht.“ 
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8. In § 13 Abs. 1 S. 1 wird das Wort „Prüfungsleistungen“ durch die Worte „Prüfungs- und 
Studienleistungen“ ersetzt. 

 
 
9. § 18 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die jeweilige Projektarbeit ist von den Studierenden spätestens bis Freitag, 10.00 
Uhr, in der ersten Woche der jeweils anschließenden Theoriephase (Abgabetermin) 
beim Betreuer der Ausbildungsstätte in einfacher Ausfertigung und bei der Dualen 
Hochschule in einfacher Ausfertigung als Ausdruck sowie zusätzlich in elektronischer 
Form auf einem Datenträger abzugeben.“ 

 
b) Abs. 7 S. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Zeiten nachgewiesener Prüfungsunfähigkeit bleiben dabei unberücksichtigt.“ 
 

c) In Abs. 8 S. 2 werden die Worte „Nichtteilnahme am Studium“ ersetzt durch das Wort 
„Prüfungsunfähigkeit“ und im Anschluss an das Wort „bearbeiten“ wird der Halbsatz „; 
Abs. 6 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Arbeit spätestens zehn Wochen 
nach der Themenvergabe abzugeben ist“ eingefügt. 

 
 

10. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 4 S. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Zeiten nachgewiesener Prüfungsunfähigkeit bleiben dabei unberücksichtigt.“ 

 
b) In Abs. 5 S. 2 werden die Worte „Nichtteilnahme am Studium“ ersetzt durch das Wort 

„Prüfungsunfähigkeit“ und im Anschluss an das Wort „bearbeiten“ wird der Halbsatz  
„; Absatz 3 findet Anwendung“ eingefügt. 

 
 

11. § 20 Abs. 1 S. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Einer der Gutachter muss die gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen für Professo-
ren der Hochschule erfüllen.“ 
 
 

12. § 24 wird wie folgt neu gefasst: 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge der Dualen Hochschule 
Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt der Dualen Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 

Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft  

am Campus Eisenach der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft am Campus Ei-
senach der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Bekannt-
machungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 21). Unter Würdigung 
der Empfehlungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 
ThürHG hat der Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 
beschlossen. Die Studienkommission des Studienbereichs Wirtschaft wurde nach § 119 
Abs. 2 S. 2 ThürHG beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 ge-
nehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ umbenannt zu 
„§ 7 Prüfungs- und Studienleistungen“.  

 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 

 
b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 
 

c) Abs. 5 S. 3 und 4 werden wie folgt ersetzt: 
„Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei 
fakultativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als stu-
dentischer Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenz-
zeiten (Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der 
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Prüfungen zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die er-
folgreiche Ablegung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 
erworben, im Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleis-
tungen nach § 7 a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 
 
 

5. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
 
 

6. In der Tabelle der Anlage 1.1 werden 
 
a) in der 2. Zeile die Worte „Grundlagen der ABWL“ durch die Worte „Einführung in die 

ABWL“ ersetzt, 
 

b) in der 4. Zeile das Wort „VWL-Einführung“ durch die Worte „Einführung in die VWL“ 
ersetzt und 

 
c) in der 8. Zeile das Wort „Finanzbuchhaltung“ durch das Wort „Buchführung“ ersetzt. 

 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft am 
Campus Eisenach der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Ände-
rungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft  

am Campus Gera der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft am Campus Gera 
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 38). Unter Würdigung der Empfeh-
lungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG hat der 
Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 beschlossen. 
Die Studienkommission des Studienbereichs Wirtschaft wurde nach § 119 Abs. 2 S. 2 
ThürHG beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ umbenannt zu 
„§ 7 Prüfungs- und Studienleistungen“.  

 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 

 
b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 

 
c) Abs. 5 S. 3 und 4 werden wie folgt ersetzt: 

„Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei 
fakultativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als stu-
dentischer Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenz-
zeiten (Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der 
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Prüfungen zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die er-
folgreiche Ablegung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 
erworben, im Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleis-
tungen nach § 7 a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 
 
 

5. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
 
 

6. In der Tabelle der Anlage 1.1 
 
a) wird in der 4. Zeile das Wort „VWL-Einführung“ durch die Worte „Einführung in die 

VWL“ ersetzt und 
 

b) werden in der 8. Zeile die Worte „Bilanzen und Steuern“ durch die Worte „Betriebliche 
Steuerlehre und Bilanzierung“ ersetzt. 

 
 

7. In den Tabellen der Anlage 1.7.1 bis 1.7.4 
 
a) wird jeweils die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 

 
b) werden jeweils in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ ersatzlos 

gestrichen. 
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8. Die Tabelle der Anlage 1.7.5 wird ersetzt durch die folgende Tabelle: 

 
Semester Betriebliche Ausbildungsschwerpunkte in den Praxisphasen Umfang* 

1 

- Kennenlernen des Unternehmens / der Einrichtung und seines / ihres  
  Umfeldes 
- Überblick über die speziellen IT-Anwendungen  
- Bearbeitung einzelner Geschäftsvorgänge 
- Organisation: Aufbau- und Ablauforganisation 
- Beschaffung: Bedarfsermittlung, Ausschreibungen usw. 
- Kämmerei: Haushalts- und Wirtschaftsplanung, Budgetplanung und 
  -kontrolle 
- Sitzungsdienst 
 
- Projektarbeit I 

18 Wochen 

2 

- Regiebetrieb 
- Lagerung: Systeme, Lagerbuchhaltung, Kennzahlen, Bestands- 
  management  
- Absatz: Verkauf, Transport, Rechnungslegung, Mahn-wesen 
- Leistungserfassung und -abrechnung: Ermittlung von Gebühren und  
  Beiträgen, Preisbildung 
 
- Projektarbeit II 

10 Wochen 

3 

- Rechnungswesen: Kostenplan, Kontierung, Verbuchung, Zahlungs- 
  verkehr, Liquiditätsanalysen, Kreditunterlagen 
- Statistiken und Analysearbeit 
- Wirtschaftlichkeitsrechnungen 
- Kassenorganisation 
- Vertiefter Einblick in spezielle IT-Anwendungen in der Einrichtung 
 
- Projektarbeit III 

12 Wochen 

4 

- Rechnungswesen: Jahresabschluss, Bilanz, Bilanzanalyse, Kostenarten,  
  -stellen und -trägerrechnung 
- Begleiten von E-Government-Projekten 
- Bauen: Verwalten, Planen, Ausführen 
 
- Praxisprüfung I 

12 Wochen 

5 

- Personalwesen: Personalverwaltung, Stellenbeschreibung, Personal- 
  planung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Fortbildung,  
  Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Umgang mit Personalunterlagen,  
  Datenschutz im Personalbereich 
- Controlling 
 
- Projektarbeit IV 

10 Wochen 

6 

- Marketing-Aktivitäten: Stadtmarketing usw. 
- Einbeziehung in Führungs- und Leitungsaufgaben 
- Mitarbeit an komplexeren Geschäftsprozessen  
 
- Bachelorarbeit 
- Praxisprüfung II 

22 Wochen 
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9. Die Tabelle der Anlage 1.7.6 wird ersetzt durch die folgende Tabelle: 

 
Semester Betriebliche Ausbildungsschwerpunkte in den Praxisphasen Umfang* 

1 

- Kennenlernen des Unternehmens und Unternehmensumfeldes 
- Kennenlernen des Leistungsprofils 
- Überblick über die IT-Systeme im Unternehmen 
- Bearbeitung einzelner Geschäftsvorgänge 
- Organisation: Aufbau- und Ablauforganisation 
- Beschaffung: Bedarfsermittlung, Ausschreibungen usw. 
- Mitarbeit im Tagesgeschäft: z.B. Empfangsbereich, Erstberatung von Kun-
den, Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung  

 

- Projektarbeit I 

18 Wochen 

2 

- Mitarbeit in der Buchhaltung 
- Durchführung von Betriebskostenabrechnungen 
- Forderungsmanagement 
- Leistungserfassung und -abrechnung, Preisbildung 
- Endabnahme von Leistungen 
- Erstellung von Dokumentationen 
- Umgang mit Handwerkern 
 

- Projektarbeit II 

10 Wochen 

3 

- Rechnungswesen: Kostenplanung, Zahlungsverkehr, Liquiditätsanalysen, 
Kreditunterlagen 

- Statistiken und Analysearbeit (Verfügbarkeitsstatistiken, Analysen zu Bele-
gung, Leerstand usw.) 

- Exposé-Erstellung 
- Kundengespräche, Besichtigungen, Vertragsabschlüsse 
- Vertiefter Einblick in spezielle IT-Anwendungen im Unternehmen  
 

- Projektarbeit III 

12 Wochen 

4 

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen für einzelne Projekte 
- Prozessanalysen /-optimierung 
- Personalwesen: Stellenbeschreibung, Personalplanung, Einsatzplanung, 
Personalentwicklung, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Umgang mit 
Personalunterlagen 

- Marketingaktivitäten: Vorbereitung von Eigentümer- oder Mitgliederver-
sammlungen, Entwurf von Flyern, Organisation von Informationsveranstal-
tungen, Entwicklung von Anzeigekampagnen, Durchführung von Marktana-
lysen und Umfragen 

 

- Praxisprüfung I 

12 Wochen 

5 

- Rechnungswesen: Jahresabschluss, Bilanz, Bilanzanalyse 
- Kostenkalkulation und Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen 
- Risikomanagement 
 

- Projektarbeit IV 

10 Wochen 

6 

- Einbeziehung in Führungs- und Leitungsaufgaben 
- Mitarbeit an komplexeren Geschäftsprozessen/Projekten 
 

- Bachelorarbeit 
- Praxisprüfung II 

22 Wochen 
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Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft am 
Campus Gera der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Änderungs-
ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen Hoch-
schule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Engineering 

an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Engineering an der Dualen Hoch-
schule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Bekanntmachungen der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 56). Unter Würdigung der Empfehlungen des 
Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG hat der Senat die 
Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 beschlossen. Die Studi-
enkommission des Studienbereichs Technik wurde nach § 119 Abs. 2 S. 2 ThürHG beteiligt. 
Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ wird umbenannt zu „§ 7 Prüfungs- und 
Studienleistungen“.  
 

b) Nach der ersten Zeile des Anlagenverzeichnisses werden folgende neue Gliede-
rungspunkte eingefügt: 

 
„Anlage 1.1 Modulübersicht ab Matrikel 2018 
Anlage 1.2 Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
Anlage 1.3 Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018“ 

 
c) Die bisherigen Gliederungspunkte 1.1 bis 1.7 des Anlagenverzeichnisses werden zu 

1.4 bis 1.10, die bisherigen Gliederungsunterpunkte 1.7.1 bis 1.7.6 zu 1.10.1 bis 
1.10.6. 
 

d) In den Anlagetiteln der neuen Gliederungspunkte 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort 
„ab“ ersetzt durch das Wort „für“. 

 
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absatznummerierungen des ersten und zweiten Absatzes werden korrigiert auf 
„(1)“ und „(2)“.  
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b) In Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der je-

weils geltenden Fassung“. 
 
 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 

 
c) Abs. 5 S. 2 bis 4 werden wie folgt ersetzt: 

„Die in den Anlagen 1.1, 1.4 und 1.7 im Einzelnen dargestellten Module bestehen aus 
einem oder mehreren Fächern und erstrecken sich über maximal zwei Semester. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei fakul-
tativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als studenti-
scher Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenzzeiten 
(Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der Prüfungen 
zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die erfolgreiche Ab-
legung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 erworben, im 
Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleistungen nach § 7 
a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 3 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Qualifikationsziel des Studiengangs ist die Vermittlung derjenigen Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen, welche benötigt werden, um in einschlägigen technischen Berufs-
feldern der verarbeitenden Industrie oder anderen Bereichen der privaten und öffentli-
chen Wirtschaft Ingenieuraufgaben auf dem Gebiet des Maschinenbaus eigenverant-
wortlich und erfolgreich wahrnehmen zu können.“ 
 
 

5. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.1 bis 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 
1.1 bis 1.9“. 
 
 

6. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.7.1 bis 1.7.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 

1.10.1 bis 1.10.6“. 
 

b) Abs. 5 S. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Projektarbeit I wird im ersten Semester, Projektarbeit II im zweiten Semester, Projek-
tarbeit III im dritten Semester und Projektarbeit IV im vierten Semester (bis Matrikel 
2017) bzw. im fünften Semester (ab Matrikel 2018) erstellt.“ 
 

c) In Abs. 6 werden zwischen den Worten „Semester“ und „werden“ die Worte „(bis Mat-
rikel 2017) bzw. im vierten und sechsten Semester (ab Matrikel 2018)“ eingefügt. 
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7. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 
 

b)  In Abs. 1 Nr. 8 wird der 3. Satz durch den folgenden Satz ersetzt: 
„Der Umfang der Studienarbeit soll bis Matrikel 2017 ca. 30 Seiten DIN A4 und ab 
Matrikel 2018 ca. 20 Seiten DIN A4 betragen (zuzüglich Verzeichnisse und Anhang).“ 
 

c) In Abs. 2 werden die Worte „Anlagen 1.3 und 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 
1.3, 1.6 und 1.9“. 

 
d) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 

 
 

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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9. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 

 
a) Es werden folgende neue Anlagen 1.1 bis 1.3 eingefügt: 
 

„Anlage 1.1  Modulübersicht ab Matrikel 2018 
 

Maschinen- 
elemente

Automatisierungs-
technik

Einführung
Automatisierungs-

systeme

Digitale 
Industrie

Betriebswirtschafts- 
lehre

SBWL für 
Ingenieure

Profilmodul III Profilmodul V
Profilmodul II Profilmodul IV Profilmodul IX

Profilmodul VI

Profilmodul VII

Profilmodul VIII
Studienarbeit Studienarbeit
Zusatzfächer

Bachelorarbeit Bachelorarbeit

Praxismodule Praxisphase I Praxisphase II Praxisphase III Praxisphase IV Praxisphase V Praxisphase VI

Fakultative Zusatzmodule

Unternehmensspezifische Inhalte

Grundlagen der 
Konstruktion

Konstruktions-
entwurf II

ABWL und Kostenrechnung

Fügen / 
Fertigungs- 

messtechnik

Schlüssel-
kompetenzen

Arbeits- und 
Präsentations- 

techniken
Technisches Englisch

Profilmodule 
(Spezielle Module der 
Studienrichtungen 
mit studienrichtungs- 
spezifischen Inhalten)

Profilmodul I

Elektrotechnik Gleich- und 
Wechselstromtechnik Elektronik

Elektrische 
Maschinen

Informatik Grundlagen der 
Informatik

Programmierung / Angewandte 
Informatik

Konstruktion

Konstruktions-
entwurf I

Fertigungstechnik
Ur- und 

Umformen / 
Metallkunde

Trennen / 
Spezielle 

Werkstoffkunde

6. Semester

Mathematik
Lineare 
Algebra/

Vektorrechnung
Analysis

Wahrschein- 
lichkeitsrech- 
nung/Statistik

5. Semester

Technische 
Mechanik / Physik

Einführung
Mechanik Festigkeitslehre Technische Physik

Fachgebiete 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
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Anlage 1.2  Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
 

Mathematik 45 4 45 4 45 3 135 11

Technische 
Mechanik / Physik 85 6 45 4 45 3 45 3 220 16

45 3 30 2 60 4

70 5

Fertigungstechnik 65 5 70 5 70 5 205 15

Elektrotechnik 45 4 35 2 45 3 60 5 185 14

Informatik 30 2 35 3 30 2 95 7

Automatisierungs-
technik 45 3 85 5 130 8

Betriebs-
wirtschaftslehre 15 1 45 3 90 5 150 9

Schlüssel-
kompetenzen 20 1 35 2 35 2 90 5

35 2 60 4 75 5 65 4

45 3 50 3 50 3

80 5

40 3

65 4

Studienarbeit 3 3

Zusatzfächer (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180)
∑ Theoriephase 335 25 330 25 345 23 335 23 335 23 300 19 1980 138
Bachelorarbeit 12 12

∑ Theorie 25 25 23 23 23 31 150

Praxismodule 5 5 5 5 5 5 30

∑ Praxis 5 5 5 5 5 5 30

∑ Gesamt 30 30 28 28 28 36 180

205 14Konstruktion

∑

LVS LP

5. Semester

LVS LP

1. Semester 2. Semester 6. Semester3. Semester 4. Semester

LP LVS LP LVS LP LVS LP

565 36

Pr
ax

is
Th

eo
rie

Profilmodule 
(Spezielle Module 
der Studienrichtun-
gen mit studien-
richtungsspezifi-
schen Inhalten)

Fachgebiete LVS LP LVS

 
 

 Erläuterungen:  LP – Leistungspunkte, LVS – Lehrveranstaltungsstunden 
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Anlage 1.3  Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018 
 

Mathematik K 90 K 90 K 90

Techn. Mechanik / 
Physik K 150 K 90 K 150

K 90

K 120

Fertigungstechnik K 120 K 120 K 120

Elektrotechnik K 150 K 90 K 120

Informatik PE o. 
K 90

Automatisierungs-
technik K 90 K 150

Betriebs-
wirtschaftslehre K 120 K 150

Schlüssel-
kompetenzen

SE o. 
K 90

SE o. 
K 150 K 150

SE o. 
K 120

SE o. 
K 90

SE o. 
K 90

SE o. 
K 90

K 150

SE o. 
KE o. 

K 60

K 120

Studienarbeit

Bachelorarbeit

Praxismodule

Konstruktion

Profilmodule

SE o. T

PR MP PR MP

ST

BA

PR PR

D

SE o. T

KE KE

D PL

6. Semester

Fachgebiete PL D PL D PL D

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester

PL D PL

 
 
Erläuterungen: BA – Bachelorarbeit, D – Prüfungsdauer in min, K – Klausurarbeit, MP – Mündliche Prüfung,    
     PL – Prüfungsleistung, PR – Projektarbeit, SE – Seminararbeit, ST – Studienarbeit, T – Testat“ 
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b) Die bisherigen Anlagen 1.1 bis 1.7 werden zu Anlagen 1.4 bis 1.10, die bisherigen An-
lagen 1.7.1 bis 1.7.6 zu Anlagen 1.10.1 bis 1.10.6. 
 

c) In den Überschriften der neuen Anlagen 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort „ab“ ersetzt 
durch das Wort „für“. 

 
d) In der letzten Spalte der Tabelle der neuen Anlage 1.5 wird in der 13. Zeile die Zahl 

„15“ ersetzt durch die Zahl „36“. 
 

e) In den Tabellen der neuen Anlagen 1.10.1 bis 1.10.6 werden jeweils 
 

aa) in der 2. Spalte der 5. Zeile die Worte „- Projektarbeit IV“ ersetzt durch die Worte: 
„- Projektarbeit IV (bis Matrikel 2017) 
 - Praxisprüfung I (ab Matrikel 2018)“ 

 

und 
 

bb) in der 2. Spalte der 6. Zeile die Worte „- Praxisprüfung I“ ersetzt durch die Worte: 
„- Praxisprüfung I (bis Matrikel 2017) 
 - Projektarbeit IV (ab Matrikel 2018)“ 

 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Engineering an der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik/Automatisierungstechnik 
an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 

 
vom 

 
29. November 2018 

 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Automatisierungs-
technik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 75). Unter Würdi-
gung der Empfehlungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 
ThürHG hat der Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 
beschlossen. Die Studienkommission des Studienbereichs Technik wurde nach § 119 Abs. 
2 S. 2 ThürHG beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 
a) Der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ wird umbenannt zu „§ 7 Prüfungs- und 

Studienleistungen“.  
 

b) Nach der ersten Zeile des Anlagenverzeichnisses werden folgende neue Gliede-
rungspunkte eingefügt: 

 
„Anlage 1.1 Modulübersicht ab Matrikel 2018 
Anlage 1.2 Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
Anlage 1.3 Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018“ 

 
c) Die bisherigen Gliederungspunkte 1.1 bis 1.7 des Anlagenverzeichnisses werden zu 

1.4 bis 1.10. 
 

d) In den Anlagetiteln der neuen Gliederungspunkte 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort 
„ab“ ersetzt durch das Wort „für“. 

 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
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3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 

 
c) Abs. 5 S. 2 bis 4 werden wie folgt ersetzt: 

„Die in den Anlagen 1.1, 1.4 und 1.7 im Einzelnen dargestellten Module bestehen aus 
einem oder mehreren Fächern und erstrecken sich über maximal zwei Semester. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei fakul-
tativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als studenti-
scher Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenzzeiten 
(Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der Prüfungen 
zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die erfolgreiche Ab-
legung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 erworben, im 
Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleistungen nach § 7 
a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 3 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Qualifikationsziel des Studiengangs ist die Vermittlung derjenigen Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen, welche benötigt werden, um in einschlägigen technischen Berufs-
feldern der verarbeitenden Industrie, des Dienstleistungssektors und der öffentlichen 
Verwaltung Ingenieuraufgaben auf den Gebieten der Elektro- und Automatisierungstech-
nik sowie der Elektronik eigenverantwortlich und erfolgreich wahrnehmen zu können.“ 
 
 

5. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.1 bis 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 
1.1 bis 1.9“. 
 
 

6. In § 5 Abs. 1 werden die Worte „Anlage 1.7“ ersetzt durch die Worte „Anlage 1.10“. 
 
 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) In Abs. 2 werden die Worte „Anlagen 1.3 und 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 

1.3, 1.6 und 1.9“. 
 

c) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 

 
 

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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9. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 
 
a) Es werden folgende neue Anlagen 1.1 bis 1.3 eingefügt: 

 
„Anlage 1.1  Modulübersicht ab Matrikel 2018 

 
Fachgebiete 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Mathematik Lineare Algebra Analysis I
Analysis II / 
Stochastik

Physik Grundlagen der 
Physik

Optik / 
Quantenphysik

Gleichstrom- 
kreise / 

Konstruktion

Wechselstrom-
technik

Elektromagneti-
sche Felder

Drehstromtechnik 
/ Energietechnik

Elektrische 
Messtechnik

Simulation und 
Modellbildung

Signale und 
Systeme

Allgemeine 
Regelungstechnik

Kommunikations-
technik und 
-systeme

Einführung in die 
Informatik / 

Digitaltechnik

Softwaretechnik / 
Steuerungs-

technik

Grundlagen der 
Elektronik / 

Diskrete Bau-
elemente

Mikroprozessor- 
technik

Embedded 
Systems

Wissenschaft-
liches Arbeiten

Technisches 
Englisch

Profilmodul I Profilmodul II

Profilmodul III

Wahlmodule
Spezielle 
Themen I

(2 Wahlpflichtfächer)

Spezielle 
Themen II

(2 Wahlpflichtfächer)

Spezielle 
Themen III

(2 Wahlpflichtfächer)

Studienarbeit Studienarbeit

Zusatzfächer

Bachelorarbeit Bachelorarbeit

Praxismodule Praxisphase I Praxisphase II Praxisphase III Praxisphase IV Praxisphase V Praxisphase VI

Profilmodule
Wahlpflichtschw erpunkt
"Prozessautomation" o.
"Industrielle Elektronik"

Fakultative Zusatzmodule

Unternehmensspezifische Inhalte

Elektro- und 
Automatisierungs-
technik

Elektrische Antriebe

Elektronik und 
Informatik

Schlüssel-
kompetenenzen

Interdisziplinäres 
Grundlagenpraktikum I / Interdisziplinäres 

Grundlagenpraktikum II

ABWL und spezielle 
Managementfelder
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Anlage 1.2  Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
 

Fachgebiete LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP

Mathematik 60 5 60 5 60 5 180 15

Physik 55 5 55 5 110 10

65 5 70 5 95 6 70 5 30 2 45 3

45 3 80 5

55 4 60 4 60 4

105 7 60 4

60 4 45 3 45 3

50 3 30 2 30 2 15 1

45 3 45 3 55 3

50 3 105 6

50 3

Wahlmodule 60 4 60 4 60 4 180 12

Studienarbeit 5 5

Zusatzfächer (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180)

Σ Theoriephase 335 25 335 25 335 23 340 23 275 23 315 19 1935 138

Bachelorarbeit 12 12

Σ Theorie 25 25 23 23 23 31 150

Praxismodule 5 5 5 5 5 5 30

Σ Praxis 5 5 5 5 5 5 30

Σ Gesamt 30 30 28 28 28 36 180

Pr
ax

is

6. Semester Σ

Th
eo

rie

Elektro- und
Automatisierungs-
technik

675 46

Elektronik und
Informatik 315 21

Schlüssel-
kompetenzen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester

270 17

Profilmodule 205 12

 
 
Erläuterungen:  LP – Leistungspunkte, LVS – Lehrveranstaltungsstunden 
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Anlage 1.3  Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018 

 

Fachgebiete PL D PL D PL D PL D PL D PL D

Mathematik K 120 K 120 K 120

Physik K 120 K 120

K 120 K 120 K 120 K 120 K 120

K 90 K 120

K 90 K 120 K 120

K 120
SE o. 

K 120

K 120 K 90 K 90

SE o. 
K 90 K 120

K 90 K 120

K 90

Wahlmodule SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

Studienarbeit

Bachelorarbeit

Praxismodule

5. Semester 6. Semester

Profilmodule

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Elektro- und
Automatisierungs-
technik

Elektronik und
Informatik

Schlüssel-
kompetenzen

SE o. T SE o. T

ST

BA

PR PR PR MP PR MP
 

 
Erläuterungen: BA – Bachelorarbeit, D – Prüfungsdauer in min, K – Klausurarbeit, MP – Mündliche Prüfung,    
     PL – Prüfungsleistung, PR – Projektarbeit, SE – Seminararbeit, ST – Studienarbeit, T – Testat“ 
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b) Die bisherigen Anlagen 1.1 bis 1.7 werden zu Anlagen 1.4 bis 1.10. 
 

c) In den Überschriften der neuen Anlagen 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort „ab“ ersetzt 
durch das Wort „für“. 
 

d) In der vorletzten Spalte der Tabelle der neuen Anlage 1.5 wird in der vierten Zeile die 
Zahl „100“ ersetzt durch die Zahl „145“. 

 
e) In der letzten Spalte der Tabelle der neuen Anlage 1.5 wird in der vierten Zeile die 

Zahl „6“ ersetzt durch die Zahl „9“. 
 

f) In der Tabelle der neuen Anlage 1.10 
 

aa) wird die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 
 
bb) werden in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ ersatzlos ge-

strichen. 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotech-
nik/Automatisierungstechnik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 
dieser Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der 
Dualen Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht  
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang 
Informations- und Kommunikationstechnologien 

an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Informations- und Kommunikations-
technologien an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 88). Unter Wür-
digung der Empfehlungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 
3 ThürHG hat der Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 
2018 beschlossen. Die Studienkommission des Studienbereichs Technik wurde nach § 119 
Abs. 2 S. 2 ThürHG beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 ge-
nehmigt. 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ wird umbenannt zu „§ 7 Prüfungs- und 
Studienleistungen“.  
 

b) Nach der ersten Zeile des Anlagenverzeichnisses werden folgende neue Gliede-
rungspunkte eingefügt: 

 
„Anlage 1.1 Modulübersicht ab Matrikel 2018 
Anlage 1.2 Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
Anlage 1.3 Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018“ 

 
c) Die bisherigen Gliederungspunkte 1.1 bis 1.7 des Anlagenverzeichnisses werden zu 

1.4 bis 1.10. 
 

d) In den Anlagetiteln der neuen Gliederungspunkte 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort 
„ab“ ersetzt durch das Wort „für“. 

 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
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a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 

 
c) Abs. 5 S. 2 bis 4 werden wie folgt ersetzt: 

„Die in den Anlagen 1.1, 1.4 und 1.7 im Einzelnen dargestellten Module bestehen aus 
einem oder mehreren Fächern und erstrecken sich über maximal zwei Semester. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei fakul-
tativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als studenti-
scher Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenzzeiten 
(Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der Prüfungen 
zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die erfolgreiche Ab-
legung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 erworben, im 
Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleistungen nach § 7 
a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 3 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Qualifikationsziel des Studiengangs ist die Vermittlung derjenigen Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen, welche benötigt werden, um in einschlägigen technischen Berufs-
feldern der verarbeitenden Industrie, des Dienstleistungssektors und der öffentlichen 
Verwaltung IT-Aufgaben eigenverantwortlich und erfolgreich wahrnehmen zu können. 
Hierzu gehören insbesondere die Planung, Implementierung und Administration von ein-
satzspezifischen IT-Systemen mit dem Fokus auf deren technische Umsetzung mittels 
geeigneter Hardwareplattformen und Kommunikationsinfrastrukturen sowie der hierfür 
notwendigen Software einschließlich deren Entwicklung.“ 
 
 

5. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.1 bis 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 
1.1 bis 1.9“. 
 
 

6. In § 5 Abs. 1 werden die Worte „Anlage 1.7“ ersetzt durch die Worte „Anlage 1.10“. 
 
 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) In Abs. 2 werden die Worte „Anlagen 1.3 und 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 

1.3, 1.6 und 1.9“. 
 

c) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO ge-
fordert werden.“ 
 
 

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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9. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 
 
a) Es werden folgende neue Anlagen 1.1 bis 1.3 eingefügt: 
 

„Anlage 1.1  Modulübersicht ab Matrikel 2018 
 

Fachgebiete 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Mathematik Lineare Algebra Analysis
Statistik / 

Optimierung 

Software- 
entwicklung

Einführung in die 
Programmierung

Objektorientierte 
Programmierung

IT-Consulting

Englisch
IT-Infrastrukturen / 

IT-Sicherheit / 
IT-Recht

Grundlagen der 
Informatik

Einführung in die 
Informatik / 

Digitaltechnik

Algorithmen und  
Datenstrukturen / 
Automaten und 

Sprachen

Datenbanken

Rechnernetze - 
Grundlagen

Betriebssysteme -
Grundlagen

Betriebssystem-
verwaltung

System-     
programmierung

Physik

Signale und 
Systeme / 

Modellbildung und 
Simulation

Technische 
Informatik

Wahlmodule
Spezielle 
Themen I                

(2 Wahlpflichtfächer)

Spezielle 
Themen II               

(2 Wahlpflichtfächer)

Spezielle 
Themen III                

(2 Wahlpflichtfächer)

Zusatzfächer

Bachelorarbeit Bachelorarbeit

Praxismodule Praxisphase I Praxisphase II Praxisphase III Praxisphase IV Praxisphase V Praxisphase VI

Schlüssel- 
kompetenzen

ABWL und spezielle 
Managementfelder

Elektronik

Systementwicklung 

Wissenschaftliches Arbeiten / Labor

Fakultative Zusatzmodule

Unternehmensspezifische Inhalte

Rechnersysteme

Profilmodule

Rechnernetzadministration / Verteilte 
Systeme

Datenbanken

Kommunikationstechnologien Elektrotechnik
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Anlage 1.2  Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
 

Fachgebiete LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP

Mathematik 60 5 60 5 60 5 180 15

Software- 
entwicklung 60 4 65 5 60 4 40 3 225 16

55 3 30 2 45 3 55 3 45 3

45 3 85 5

Grundlagen der 
Informatik 100 7 70 5 170 12

Datenbanken 65 5 55 4 120 9

60 4 45 3 30 2
45 3 50 3 30 2

40 3 25 2 40 3 75 5 85 6

40 3 50 3 70 5 75 5

Wahlmodule 60 4 60 4 60 4 180 12

Zusatzfächer (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180)

Σ Theoriephase 355 25 345 25 335 24 320 22 345 23 295 19 1995 138

Bachelorarbeit 12 12

Σ Theorie 25 25 24 22 23 31 150

Praxismodule 5 5 5 5 5 5 30

Σ Praxis 5 5 5 5 5 5 30

Σ Gesamt 30 30 29 27 28 36 180

2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester

Pr
ax

is

500 35

6. Semester Σ

Th
eo

rie

Schlüssel-
kompetenzen 360 22

Rechnersysteme 260 17

Profilmodule

1. Semester

 
 

 Erläuterungen:  LP – Leistungspunkte, LVS – Lehrveranstaltungsstunden 
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Anlage 1.3  Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018 
 

Fachgebiete PL D PL D PL D PL D PL D PL D

Mathematik K 120 K 120 K 120

Software- 
entwicklung K 120 PE o. 

K 120
PE o. 

K 120

K 120 SE o. 
K 90

K 90 K 120

Grundlagen der 
Informatik K 120 K 120

Datenbanken K 120

SE o. 
K 120 K 120

K 90
SE o. 

K 90
PE o. 

K 60

K 90 K 90 K 120 K 120

K 120 SE o. 
K 120

Wahlmodule SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

Bachelorarbeit

Praxismodule

BA

SE o. T

MP

Profilmodule

PR PR PR MP PR

6. Semester

Schlüssel-
kompetenzen

Rechnersysteme

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester

 
 
Erläuterungen: BA – Bachelorarbeit, D – Prüfungsdauer in min, K – Klausurarbeit, MP – Mündliche Prüfung,    
     PL – Prüfungsleistung, PR – Projektarbeit, SE – Seminararbeit, ST – Studienarbeit, T – Testat“ 
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b) Die bisherigen Anlagen 1.1 bis 1.7 werden zu Anlagen 1.4 bis 1.10. 
 

c) In den Überschriften der neuen Anlagen 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort „ab“ ersetzt 
durch das Wort „für“. 

 
d) In der Tabelle der neuen Anlage 1.10 

 
aa) wird die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 
 
bb) werden in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ ersatzlos ge-
strichen. 

 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Informations- und Kommu-
nikationstechnologien an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser 
Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Praktische Informatik 

an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Praktische Informatik an der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Bekanntmachungen der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 101). Unter Würdigung der Empfehlungen des 
Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG hat der Senat die 
Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 beschlossen. Die Studi-
enkommission des Studienbereichs Technik wurde nach § 119 Abs. 2 S. 2 ThürHG beteiligt. 
Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ wird umbenannt zu „§ 7 Prüfungs- und 
Studienleistungen“.  
 

b) Nach der ersten Zeile des Anlagenverzeichnisses werden folgende neue Gliede-
rungspunkte eingefügt: 

 
„Anlage 1.1 Modulübersicht ab Matrikel 2018 
Anlage 1.2 Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
Anlage 1.3 Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018“ 

 
c) Die bisherigen Gliederungspunkte 1.1 bis 1.7 des Anlagenverzeichnisses werden zu 

1.4 bis 1.10. 
 

d) In den Anlagetiteln der neuen Gliederungspunkte 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort 
„ab“ ersetzt durch das Wort „für“. 

 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
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„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 

 
c) Abs. 5 S. 2 bis 4 werden wie folgt ersetzt: 

„Die in den Anlagen 1.1, 1.4 und 1.7 im Einzelnen dargestellten Module bestehen aus 
einem oder mehreren Fächern und erstrecken sich über maximal zwei Semester. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei fakul-
tativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als studenti-
scher Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenzzeiten 
(Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der Prüfungen 
zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die erfolgreiche Ab-
legung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 erworben, im 
Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleistungen nach § 7 
a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 3 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Qualifikationsziel des Studiengangs ist die Vermittlung derjenigen Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen, welche benötigt werden, um in einschlägigen technischen Berufs-
feldern der verarbeitenden Industrie, des Dienstleistungssektors und der öffentlichen 
Verwaltung IT-Aufgaben eigenverantwortlich und erfolgreich wahrnehmen zu können. 
Hierzu gehören insbesondere die Planung, Implementierung und Administration von ein-
satzspezifischen IT-Lösungen, Betriebssystemen, Netzwerken und Datenbanken sowie 
die Softwareentwicklung für alle Bereiche der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, 
in denen leistungsfähige IT-Systeme entwickelt werden oder die von der Verfügbarkeit 
solcher Systeme stark abhängig sind.“ 
 
 

5. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.1 bis 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 
1.1 bis 1.9“. 

 
 

6. In § 5 Abs. 1 werden die Worte „Anlage 1.7“ ersetzt durch die Worte „Anlage 1.10“. 
 
 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) In Abs. 2 werden die Worte „Anlagen 1.3 und 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 

1.3, 1.6 und 1.9“. 
 

c) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 

 
 

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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9. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 
 
a) Es werden folgende neue Anlagen 1.1 bis 1.3 eingefügt: 
 

„Anlage 1.1  Modulübersicht ab Matrikel 2018 
 

Fachgebiete 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Mathematik Lineare Algebra Analysis
Statistik / 

Optimierung 

Software- 
entwicklung

Einführung in die 
Programmierung

Objektorientierte 
Programmierung

IT-Consulting

Englisch
IT-Infrastrukturen / 

IT-Sicherheit / 
IT-Recht

Grundlagen der 
Informatik

Einführung in die 
Informatik / 

Digitaltechnik

Algorithmen und  
Datenstrukturen / 
Automaten und 

Sprachen

Datenbanken

Rechnernetze - 
Grundlagen

Betriebssysteme -
Grundlagen

Betriebssystem-
verwaltung

System-     
programmierung

Rechner-
architekturen / 
Hardwarenahe 

Programmierung

Webbasierte 
Anwendungen /
E-Commerce

Graphische 
Datenverarbeitung

Maschinelles 
Lernen / 

Computerforensik

Wahlmodule
Spezielle 
Themen I                

(2 Wahlpflichtfächer)

Spezielle 
Themen II               

(2 Wahlpflichtfächer)

Spezielle 
Themen III                

(2 Wahlpflichtfächer)

Zusatzfächer

Bachelorarbeit Bachelorarbeit

Praxismodule Praxisphase I Praxisphase II Praxisphase III Praxisphase IV Praxisphase V Praxisphase VI

Rechnersysteme

Rechnernetzadministration / 
Verteilte Systeme

Profilmodule

Elektrotechnik/Elektronik

Systementwicklung 

Schlüssel-
kompetenzen

Wissenschaftliches Arbeiten / Labor
ABWL und spezielle 
Managementfelder

Fakultative Zusatzmodule

Unternehmensspezifische Inhalte

Vertiefung Programmierung

IT-Trends

Datenbanken

 

Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 4/2018 Seite 35



Erste Änderung der DHGEStudOPI vom 29. November 2018 

 
 

 
 
 
 
Anlage 1.2  Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 

 

Fachgebiete LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP

Mathematik 60 5 60 5 60 5 180 15

Software- 
entwicklung 60 4 65 5 60 4 40 3 225 16

55 3 30 2 45 3 55 3 45 3

45 3 85 5

Grundlagen der 
Informatik 100 7 70 5 170 12

Datenbanken 65 5 55 4 120 9

60 4 45 3 30 2
45 3 50 3 30 2

40 3 30 2 75 5 85 6

40 3 35 3 30 2 15 1 70 5 75 5

Wahlmodule 60 4 60 4 60 4 180 12

Zusatzfächer (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180)

Σ Theoriephase 355 25 335 25 325 23 335 23 345 23 295 19 1990 138

Bachelorarbeit 12 12

Σ Theorie 25 25 23 23 23 31 150

Praxismodule 5 5 5 5 5 5 30

Σ Praxis 5 5 5 5 5 5 30

Σ Gesamt 30 30 28 28 28 36 180

4. Semester 5. Semester

495 32

Pr
ax

is

6. Semester Σ

Th
eo

rie

Schlüssel-
kompetenzen 360 22

Rechnersysteme 260 17

Profilmodule

1. Semester 2. Semester 3. Semester

 
 

 Erläuterungen:  LP – Leistungspunkte, LVS – Lehrveranstaltungsstunden 
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Anlage 1.3  Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018 
 

Fachgebiete PL D PL D PL D PL D PL D PL D

Mathematik K 120 K 120 K 120

Software- 
entwicklung K 120 PE o. 

K 120
PE o. 

K 120

K 120 SE o. 
K 90

K 90 K 120

Grundlagen der 
Informatik K 120 K 120

Datenbanken K 120

SE o. 
K 120 K 120

K 90
SE o. 

K 90
PE o. 

K 60
PE o. 

K 90
K 120 K 120

K 120 K 90 K 120

Wahlmodule SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

Bachelorarbeit

Praxismodule

5. Semester 6. Semester

Profilmodule

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Schlüssel-
kompetenzen

SE o. T

Rechnersysteme

SE  

BA

PR PR PR MP PR MP
 

 
Erläuterungen: BA – Bachelorarbeit, D – Prüfungsdauer in min, K – Klausurarbeit, MP – Mündliche Prüfung,    
     PL – Prüfungsleistung, PR – Projektarbeit, SE – Seminararbeit, ST – Studienarbeit, T – Testat“ 
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b) Die bisherigen Anlagen 1.1 bis 1.7 werden zu Anlagen 1.4 bis 1.10. 
 

c) In den Überschriften der neuen Anlagen 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort „ab“ ersetzt 
durch das Wort „für“. 

 
d) In der Tabelle der neuen Anlage 1.10 

 
aa) wird die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 
 
bb) werden in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ ersatzlos ge-

strichen. 
 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Praktische Informatik an 
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen Hochschule Gera-
Eisenach in Kraft. 
 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 

an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Dualen Hoch-
schule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Bekanntmachungen der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 114). Unter Würdigung der Empfehlungen des 
Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG hat der Senat die 
Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 beschlossen. Die Studi-
enkommission des Studienbereichs Soziales wurde nach § 119 Abs. 2 S. 2 ThürHG betei-
ligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ wird umbenannt zu „§ 7 Prüfungs- und 
Studienleistungen“.  
 

b) Nach der ersten Zeile des Anlagenverzeichnisses werden folgende neue Gliede-
rungspunkte eingefügt: 

 
„Anlage 1.1 Modulübersicht ab Matrikel 2018 
Anlage 1.2 Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
Anlage 1.3 Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018“ 

 
c) Die bisherigen Gliederungspunkte 1.1 bis 1.7 des Anlagenverzeichnisses werden zu 

1.4 bis 1.10, die bisherigen Gliederungsunterpunkte 1.7.1 bis 1.7.3 zu 1.10.1 bis 
1.10.3. 
 

d) In den Anlagetiteln der neuen Gliederungspunkte 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort 
„ab“ ersetzt durch das Wort „für“. 

 
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absatznummerierungen des ersten und zweiten Absatzes werden korrigiert auf 
„(1)“ und „(2)“.  

Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 4/2018 Seite 39



Erste Änderung der DHGEStudOSO vom 29. November 2018 

 
 

 
b) In Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der je-

weils geltenden Fassung“. 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 

 
c) Abs. 5 S. 2 bis 4 werden wie folgt ersetzt: 

„Die in den Anlagen 1.1, 1.4 und 1.7 im Einzelnen dargestellten Module bestehen aus 
einem oder mehreren Fächern und erstrecken sich über maximal zwei Semester. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei fakul-
tativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als studenti-
scher Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenzzeiten 
(Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der Prüfungen 
zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die erfolgreiche Ab-
legung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 erworben, im 
Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleistungen nach § 7 
a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.1 bis 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 
1.1 bis 1.9“. 
 
 

5. In § 5 Abs. 1 werden die Worte „Anlagen 1.7.1 und 1.7.2“ ersetzt durch die Worte „Anla-
gen 1.10.1 bis 1.10.3“. 
 
 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) In Abs. 2 werden die Worte „Anlagen 1.3 und 1.6“ ersetzt durch die Worte „Anlagen 

1.3, 1.6 und 1.9“. 
 

c) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 

 
 

7. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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8. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 
 
a) Es werden folgende neue Anlagen 1.1 bis 1.3 eingefügt: 
 

„Anlage 1.1  Modulübersicht ab Matrikel 2018 
 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Soziale Arbeit als 
Disziplin und 
Profession

Grundlagen der 
Beratungsarbeit 
und des Case-
Managements

Professionelle 
Identitätsbildung

Kinder- und 
Jugendhilfe

Berufsethik und 
hermeneutisches 

Fallverstehen

Sozialarbeits- 
forschung

Wahlpflichtfach I Wahlpflichtfach II

Propädeutik Profilmodul I Diversity Profilmodul II

Erziehung,
Bildung und
Sozialisation  

Psychologie Gesundheits- 
wissenschaften

Inklusion und 
Rehabilitation

Recht I Recht II
Sozialpolitik und 
Sozialleistungs-

recht I

Sozialpolitik und 
Sozialleistungs-

recht II

Planung, 
Organisation und 

Management

Wissenschaft-
liches Kolloquium

Bachelorarbeit

Praxisphase I Praxisphase II Praxisphase III Praxisphase IV Praxisphase V Praxisphase VI

Methodenseminar Beratung 
und Kommunikation Gruppen- und Gemeinwesenarbeit

Individuum und Gesellschaft

Arbeitsfeldseminar

Fakultative Zusatzmodule

Ausbildung beim Praxispartner
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Anlage 1.2  Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2018 
 

Module LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP

Propädeutik 40 2 40 2

Professionelle 
Identitätsbildung 80 6 80 6

Erziehung, Bildung
und Sozialisation 60 5 60 5

Soziale Arbeit als Dis-
ziplin und Profession 90 7 90 7

Recht 60 5 60 5 120 10
Psychologie 90 7 90 7
Grundlagen der Bera-
tungsarbeit und des 
Case-Managements

50 3 50 3

Kinder- u. Jugendhilfe 80 6 80 6

Individuum und
Gesellschaft 60 4 60 4 120 8

Gesundheitsw issen-
schaften 60 5 60 5

Berufsethik und 
hermeneutisches 
Fallverstehen

80 6 80 6

Methodenseminar
Beratung und 
Kommunikation

55 4 55 4 110 8

Sozialpolitik und 
Sozialleistungsrecht 60 4 60 4 120 8

Sozialarbeitsforschung 60 5 60 5

Inklusion und 
Rehabilitation 60 5 60 5

Profilmodul I 60 5 60 5
Diversity 90 6 90 6
Planung, Organisation 
und Management 60 5 60 5

Arbeitsfeldseminar 40 3 40 3 80 6
Gruppen- und Ge-
meinw esenarbeit 60 4 60 4 120 8

Wissenschaftliches 
Kolloquium 24 2 24 2

Profilmodul II 120 7 120 7

Wahlpflichtfach 50 4 50 4 100 8
Zusatzfächer (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180)

∑ Theoriephase 330 25 340 25 315 23 295 23 300 22 294 20 1874 138

Bachelorarbeit 12 12

∑ Theorie 25 25 23 23 22 32 150

Praxismodule 5 5 5 5 5 5 30

∑ Praxis 5 5 5 5 5 5 30

∑ Gesamt 30 30 28 28 27 37 180

Pr
ax

is

∑

Th
eo

rie

1. Semester 2. Semester 5. Semester 6. Semester3. Semester 4. Semester

 
 
 Erläuterungen:  LP – Leistungspunkte, LVS – Lehrveranstaltungsstunden 
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Anlage 1.3  Prüfungsleistungen ab Matrikel 2018 
 

Module PL D PL D PL D PL D PL D PL D

Propädeutik SE o. 
K 60

Professionelle Identi-
tätsbildung K 120

Erziehung, Bildung
und Sozialisation K 120

Soziale Arbeit als Dis-
ziplin und Profession

Recht K 90 K 90

Psychologie K 120

Grundlagen der Bera-
tungsarbeit und des 
Case-Managements

K 90

Kinder- u. Jugendhilfe K 90

Individuum und
Gesellschaft

Gesundheitsw issen-
schaften K 90

Berufsethik und 
hermeneutisches 
Fallverstehen
Methodenseminar
Beratung und 
Kommunikation

Sozialpolitik und 
Sozialleistungsrecht

SE o.
K 90

SE o.
K 90

Sozialarbeits- 
forschung
Inklusion und 
Rehabilitation K 90

Profilmodul I K 90

Diversity K 120
Planung, Organisation 
und Management K 60

Arbeitsfeldseminar

Gruppen- und Ge-
meinw esenarbeit
Wissenschaftliches 
Kolloquium

Profilmodul II K 120
Wahlpflichtfach K 60 K 60

Bachelorarbeit

Praxismodule

SE

SE

ST

ST

SE

SE 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

SE 

BA

SE

MPPR PR MP PR PR  
 
Erläuterungen: BA – Bachelorarbeit, D – Prüfungsdauer in min, K – Klausurarbeit, MP – Mündliche Prüfung, PL – Prü-

fungsleistung, PR – Projektarbeit, SE – Seminararbeit, ST – Studienarbeit, T – Testat“ 
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b) Die bisherigen Anlagen 1.1 bis 1.7 werden zu Anlagen 1.4 bis 1.10, die bisherigen An-

lagen 1.7.1 bis 1.7.3 zu Anlagen 1.10.1 bis 1.10.3. 
 

c) In den Überschriften der neuen Anlagen 1.4 bis 1.6 wird jeweils das Wort „ab“ ersetzt 
durch das Wort „für“. 

 
d) In den Tabellen der neuen Anlagen 1.10.1 bis 1.10.2 

 
aa) wird jeweils die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 
 
bb) werden jeweils in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ er-

satzlos gestrichen. 
 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Dua-
len Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen Technischer Vertrieb 

an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Techni-
scher Vertrieb an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 130). Unter 
Würdigung der Empfehlungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 
1 Nr. 3 ThürHG hat der Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. Novem-
ber 2018 beschlossen. Die Studienkommission des Studienbereichs Wirtschaft wurde nach 
§ 119 Abs. 2 S. 2 ThürHG beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 
genehmigt. 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ umbenannt zu 
„§ 7 Prüfungs- und Studienleistungen“. 

 
 
2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 

jeweils geltenden Fassung“. 
 
 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
    „Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 

 
b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
    „Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-

dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 
 
c) Abs. 5 S. 3 und 4 werden wie folgt ersetzt: 
    „Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei 

fakultativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als stu-
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dentischer Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenz-
zeiten (Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der 
Prüfungen zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die er-
folgreiche Ablegung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 
erworben, im Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleis-
tungen nach § 7 a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 

 
b) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 
    „(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 

gefordert werden.“ 
 
 
5. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Technischer Vertrieb an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Än-
derungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik 
an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 

 
vom 

 
29. November 2018 

 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektro-
technik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 143). Unter Würdi-
gung der Empfehlungen des Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 
ThürHG hat der Senat die Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 
beschlossen. Die Studienkommission des Studienbereichs Wirtschaft wurde nach § 119 
Abs. 2 S. 2 ThürHG beteiligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 ge-
nehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ umbenannt zu 
„§ 7 Prüfungs- und Studienleistungen“. 
 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 
 
b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 
 

c) Abs. 5 S. 3 und 4 werden wie folgt ersetzt: 
„Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei 
fakultativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als stu-
dentischer Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenz-

Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Nr. 4/2018 Seite 47



Erste Änderung der DHGEStudOWE vom 29. November 2018 

 
 

zeiten (Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der 
Prüfungen zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die er-
folgreiche Ablegung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 
erworben, im Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleis-
tungen nach § 7 a DHGEPrüfO.“ 
 
 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prüfungs- 
und Studienleistungen“. 

 
b) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO ge-
fordert werden.“ 
 
 

5. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
 
 

6. In der Tabelle der Anlage 1.7 
 
a) wird die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 
 
b) werden in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ ersatzlos gestri-

chen. 
 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Elektrotechnik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Ände-
rungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach in Kraft. 
 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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Erste Änderung 
der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 

vom 
 

29. November 2018 
 
 
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erlässt auf Grundlage von § 3 Abs. 1 i. V. m. § 53 
Abs. 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 2018, S. 149), ge-
ändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), die folgende Ände-
rung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach vom 4. Oktober 2017 (Amtliche Bekanntmachungen der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach Nr. 6/2017, S. 156). Unter Würdigung der Empfehlungen des 
Hochschulrats vom 6. November 2018 nach § 114 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG hat der Senat die 
Ordnung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG am 28. November 2018 beschlossen. Die Studi-
enkommission des Studienbereichs Wirtschaft wurde nach § 119 Abs. 2 S. 2 ThürHG betei-
ligt. Der Präsident hat die Ordnung am 29. November 2018 genehmigt. 
 
 
 

 
Artikel 1 

Änderung der Studienordnung 
 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Gliederungspunkt „§ 7 Prüfungsleistungen“ umbenannt zu 
„§ 7 Prüfungs- und Studienleistungen“. 
 
 

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „vom 4. Oktober 2017“ ersetzt durch die Worte „in der 
jeweils geltenden Fassung“. 
 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Studiendauer beträgt sechs Semester (drei Jahre).“ 

 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und Stu-
dienleistungen sind im Studienplan für die Studierenden verbindlich festlegt.“ 
 

c) Abs. 5 S. 3 und 4 werden wie folgt ersetzt: 
„Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls erlangt der Studierende – außer bei 
fakultativen Zusatzmodulen – Leistungspunkte; für einen Leistungspunkt sind als stu-
dentischer Arbeitsaufwand (Workload) 27 Stunden angesetzt, die sich aus Präsenz-
zeiten (Lehrveranstaltungsstunden) und Selbststudiumszeiten zzgl. der Dauer der 
Prüfungen zusammensetzen. Die Leistungspunkte werden im Regelfall durch die er-
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folgreiche Ablegung einer Modulprüfung mit einer Prüfungsleistung nach § 7 Abs. 1 
erworben, im Ausnahmefall durch oder ergänzend durch ein Testat von Studienleis-
tungen nach § 7 a DHGEPrüfO.“ 

 
 

4. § 3 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Qualifikationsziel des Studiengangs ist die Vermittlung der Fach-, Methoden- und Sozi-
alkompetenzen, welche benötigt werden, um administrative und leitende Funktionen in 
der betrieblichen Informationsverarbeitung sowie an deren Schnittstellen zu den übrigen 
betrieblichen Funktionsbereichen eigenverantwortlich und erfolgreich auszufüllen. Dies 
betrifft insbesondere die Planung, Entwicklung, Implementierung und Administration von 
IT-Systemen zur Unterstützung der operativen und strategischen Geschäftsprozesse in 
der privaten Wirtschaft oder in der öffentlichen Verwaltung.“ 
 
 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Prü-
fungs- und Studienleistungen“. 
 

b) Im Anschluss an Abs. 2 wird der folgende Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Für Studienleistungen kann die Erbringung von Testaten nach § 7 a DHGEPrüfO 
gefordert werden.“ 

 
 

6. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten in geschlechtsneutraler 
Form.“ 
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7. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 
 
a) Die Anlagen 1.1 bis 1.3 werden durch die folgenden Anlagen ersetzt: 
 

„Anlage 1.1  Modulübersicht ab Matrikel 2017 
 

Fachgebiete 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Einführung in 
die Program-

mierung

Business 
Intelligence 

Datenschutz /
EDV-Recht /
IT-Sicherheit

Rechnerarchi-
tektur / Betriebs-

systeme
Rechnernetze

Webbasierte
Anwendungen /
E-Commerce

System-
administration / 

IT-
Infrastrukturen 

Betriebswirtschafts-
lehre

Einführung in 
die allgemeine 

BWL
Marketing

Personal und
Organisation

Bilanzen und 
Steuern / 

Investition und 
Finanzierung

Projekt-
management

Unternehmens-
führung und
Controlling

Profilmodule Profilmodul I Profilmodul II Profilmodul III

Volkswirtschafts-
lehre

Rechnungswesen Buchführung
Kosten- und 
Leistungs-
rechnung

Mathematik Wirtschafts-
mathematik

Statistik
Operations
Research

Recht Recht BGB

Soft Skills Wissenschaft-
liches Arbeiten

Wirtschaftsenglisch

Zusatzfächer

Bachelorarbeit  Bachelorarbeit

Praxismodule Praxisphase
I

Praxisphase
II

Praxisphase
III

Praxisphase
IV

Praxisphase
V

Praxisphase
VI

Informatik

Datenbanken

Wirtschaftsenglisch

Fakultative Zusatzmodule

Unternehmensspezifische Inhalte

Objektorientierte           
Programmierung

Systementwicklung

Grundlagen der Informations-
verarbeitung

Handels- und
Gesellschaftsrecht / Arbeitsrecht

Wirtschaftstheorie und 
Wirtschaftspolitik
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Anlage 1.2  Lehrveranstaltungsstunden und Leistungspunkte ab Matrikel 2017 
 

Fachgebiete LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP LVS LP

60 5 45 4 60 4 50 3 50 4

65 5 55 4 50 3 55 3

50 3 50 4 50 4 50 3 110 7 80 6

Betriebswirtschafts-
lehre 50 4 45 3 50 3 85 6 55 4 60 4 345 24

Profilmodule 50 4 50 3 90 6 190 13

Volkswirtschafts-
lehre 40 3 35 2 75 5

Rechnungswesen 55 4 55 4 110 8

Mathematik 50 4 50 4 30 2 130 10

Recht 45 4 30 2 30 3 105 9

Soft Skills 30 2 30 2

Wirtschaftsenglisch 50 3 35 2 85 5

Zusatzfächer (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180)
∑ Theoriephase 340 25 325 25 340 24 310 22 350 23 285 19 1950 138
Bachelorarbeit 12 12

∑ Theorie 25 25 24 22 23 31 150

Praxismodule 5 5 5 5 5 5 30

∑ Praxis 5 5 5 5 5 5 30

∑ Gesamt 30 30 29 27 28 36 180

5. Semester 6. Semester ∑

Th
eo

rie

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Pr
ax

is

Informatik 880 62

 
 

 Erläuterungen:  LP – Leistungspunkte, LVS – Lehrveranstaltungsstunden 
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Anlage 1.3  Prüfungsleistungen ab Matrikel 2017 
 

Fachgebiete PL D PL D PL D PL D PL D PL D

PE o. 
K 90

PE o. 
K 120 K 120

K 120 K 90 SE o. 
K 90

K 120 K 90 SE o. 
K 90

SE o. 
K 120

SE o. 
K 120

Betriebswirtschafts-
lehre K 90 K 90 K 90 K 90

SE o. 
K 90 K 120

Profilmodule K 90 K 90 K 120

Rechnungswesen K 90 K 90

Mathematik K 90 K 90 K 60

Recht K 90 K 120

Soft Skills

Wirtschaftsenglisch SE o. 
K 120

Bachelorarbeit

Praxismodule

6. Semester

Informatik

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester

SE o. T

BA

MPPR PR PR MP PR
 

 
Erläuterungen: BA – Bachelorarbeit, D – Prüfungsdauer in min, K – Klausurarbeit, MP – Mündliche Prüfung,    
     PL – Prüfungsleistung, PR – Projektarbeit, SE – Seminararbeit, ST – Studienarbeit, T – Testat“ 
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b) In der Tabelle der Anlage 1.7 

 
aa) wird die 4. Spalte ersatzlos gestrichen und 
 
bb) werden in der Überschrift der 3. Spalte die Worte „ab Matrikel 2016“ ersatzlos gestri-
chen. 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an 
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Dualen Hochschule Gera-
Eisenach in Kraft. 
 
 
 
Gera, den 29. November 2018 
 
 
 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Burkhard Utecht 
Präsident 
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